Zeitschrift: Zivilschutz = Protection civile = Protezione civile
Herausgeber: Schweizerischer Zivilschutzverband

Band: 16 (1969)
Heft: 12
Artikel: Die volkerrechtlichen und landesrechtlichen Grundlagen des

Kulturguterschutzes : Ubersicht tiber die Obliegenheiten. Teil 1
Autor: Streiff, Sam
DOI: https://doi.org/10.5169/seals-365642

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich fur deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veroffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanalen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En regle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
gu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 07.01.2026

ETH-Bibliothek Zurich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch


https://doi.org/10.5169/seals-365642
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en

Die volkerrechtlichen und landesrechtlichen
Grundlagen des Kulturguterschutzes — Ubersicht
uber die Obliegenheiten

Einfiihrungsreferat von Dr. Sam Streiff, gehalten im 130. Verwaltungskurs
der Hochschule St. Gallen vom 2./3. Juli 1969
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Das zweitédgige «Seminar iber Tech-
nik und Organisation des Kulturgii-
terschutzes» dient der gegenseitigen
Information und dem Erfahrungs-
austausch. Durch diese Veranstal-
tung soll das Verstdndnis fiir die
Notwendigkeit der Sicherungsmass-
nahmen vertieft werden. Die An-
wendung des Haager Abkommens
fir den Schutz von Kulturgut bei
bewaffneten Konflikten und die
Durchfithrung des Bundesgesetzes
uber den Schutz der Kulturgiiter bei
bewaffneten Konflikten sind Neu-
land; denn Abkommen und Gesetz
sind nach dem Zweiten Weltkrieg
entstanden. Vorkehren zum Schutze
des kulturellen Erbes gegen die Fol-
gen kriegerischer Ereignisse und
verheerender Katastrophen sowie
zur Abwehr sinnloser Zerstérung
und niedertriachtiger Pliinderung
sind zwar an sich nichts Neues, doch
wurden sie in fritheren Jahrzehnten
und Jahrhunderten in der Regel nur
sporadisch und oft mit unzuldngli-
chen Mitteln getroffen.

Ein umfassender Ueberblick {iber
den Kulturgiiterschutz bei bewaffne-
ten Konflikten wurde im 122. Ver-
waltungskurs vom 10. und 11. April
1967 geboten. Die Vortragstexte die-
ses Kurses bilden denn auch eine
wichtige Grundlage der Aussprachen
des soeben erdffneten Seminars. Die
Diskussionsthemen sind indessen auf
Technik und Organisation des Kul-
turgiiterschutzes beschrinkt, dies in
der Absicht, eine einheitliche An-
wendung der Bestimmungen des
Haager Abkommens und des Bun-
desgesetzes auf dem Gebiete der ma-
teriellen Sicherung der Kulturgiiter
zu erwirken. Die militdrischen Mass-
nahmen des Kulturgiiterschutzes, die
volkerrechtlichen Verbotsnormen
zur Respektierung von Kulturgut,
die volkerrechtlich geschiitzten
Transporte, die internationale Kon-
trolle im Fall eines bewaffneten
Konfliktes und die Bestimmungen
des Haager Protokolls iiber Ausfuhr
und Riickerstattung von Kulturgut
stehen also nicht zur Diskussion.
Trotz der Beschridnkung des Semi-
nars auf Technik und Organisation
des Kulturgiiterschutzes erweist es
sich als notwendig, darzulegen, in
welchem Rahmen wir uns bei der
organisatorischen und technischen
Gestaltung des Kulturgiiterschutzes
bewegen. Mit diesem Hinweis wird
den bereits Eingeweihten in Erinne-
rung gerufen, was andern vielleicht
erstmals erklart wird.
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Natur- und Heimatschutz, Denkmal-
pflege und &hnliche kulturelle Be-
strebungen sind im Volke verwurzelt
und haben sich allmidhlich von unten
nach oben, von ortlichen und regio-
nalen Vereinigungen liber die Kan-
tone bis hinauf auf Bundesebene
entwickelt, und erst ganz am Schluss
fanden diese Bestrebungen zur Pfle-
ge und Erhaltung des kulturellen Er-
bes ihren Niederschlag auch in in-
ternationalen Empfehlungen oder
Vereinbarungen.

Ganz anders ist die Entwicklung des
Kulturgiiterschutzes bei bewaffneten
Konflikten. Hier stehen am Anfang
volkerrechtliche Normen, die in in-
ternationalen Abkommen verankert
sind. Die bitteren Erfahrungen zahl-
reicher Kriege, namentlich der bei-
den Weltkriege, waren der unmittel-
bare Anlass zur Vorbereitung und
Genehmigung internationaler Ab-
kommen. Schon die Haager Land-
kriegsordnung vom 10. Oktober 1907
enthélt in den Artikeln 27, 46 und 56
einige spirliche, aber dennoch be-
deutsame Bestimmungen, die darauf
abzielen, Gebidude, die dem Gottes-
dienst, der Kunst, der Wissenschaft
und der Wohltatigkeit gewidmet
sind, sowie geschichtliche Denkmadler
«so viel wie méglich zu schonen, vor-
ausgesetzt, dass sie nicht gleichzeitig
zu einem militdrischen Zwecke Ver-
wendung finden».

Als Ergebnis der letzten Anstren-
gungen zum Schutze des kulturellen
Erbes gegen die Folgen kriegerischer
Ereignisse besitzen wir nun das Haa-
ger Abkommen vom 14. Mai 1954 fir
den Schutz von Kulturgut bei be-
waffneten Konflikten mit den dazu-
gehorenden Ausfiihrungsbestimmun-
gen sowie das Haager Protokoll liber
den Schutz von Xulturgut bei be-
waffneten Konflikten, ebenfalls vom
14. Mai 1954. Mit diesem Vertrags-
werk ist der neueste Zweig des
Kriegsvolkerrechts entstanden. Das
Haager Abkommen vom Jahre 1954
ist gleichsam das «Rote Kreuz der
Kulturgiiter».

Ohne den Beitritt der Schweiz zum
Haager Abkommen im Jahre 1962
wiére das Bundesgesetz vom 6. Okto-
ber 1966 lber den Schutz der Kul-
turgiiter bei bewaffneten Konflikten
nie zustande gekommen, besteht es
doch zur Hauptsache aus den landes-
rechtlichen Durchfiihrungsbestim-
mungen zum Haager Abkommen.
Dieses Bundesgesetz und seine Voll-
ziehungsverordnung vom 21. August
1968 sind auf 1.Oktober 1968 in

Kraft gesetzt worden, ein Ereignis,
das die Aufmerksamkeit breiter
Kreise auf sich gezogen hat. Viele
Eigentiimer und Besitzer von Kul-
turgiitern, nicht zuletzt auch Behor-
devertreter, sind der irrigen Auffas-
sung, dass sie erst durch das Bun-
desgesetz verpflichtet werden, etwas
zum Schutze der Kulturgliter vorzu-
kehren; dabei libersehen sie, dass sie
bereits durch den Beitritt der
Schweiz zum Haager Abkommen
verpflichtet worden sind, schon in
Friedenszeiten die Sicherung ihres
Kulturgutes gegen die voraussehba-
ren Folgen eines bewaffneten Kon-
fliktes vorzubereiten. Die grosse
praktische Bedeutung des Bundesge-
setzes liegt zur Hauptsache in der
Gewdhrung von Bundesbeitrigen an
die Kosten der Schutzmassnahmen,
womit die Erfillung der volker-
rechtlichen Verpflichtung, Massnah-
men zur Sicherung der Kulturgiiter
zu treffen, ganz erheblich erleichtert
wird. Damit sind, soweit es um die
materielle Sicherung der Kulturgi-
ter bei bewaffneten Konflikten geht,
die volkerrechtlichen und die lan-
desrechtlichen Grundlagen zueinan-
der in Beziehung gebracht. Diese
Konstellation der rechtlichen
Grundlagen miissen wir im Auge be-
halten, wenn wir an den Aufbau
oder Ausbau des Kulturgiterschut-
zes herantreten.

In diesem Zusammenhang sei noch
erwihnt, dass gemiss Artikel 4, Ab-
satz 1 des Bundesgesetzes vom 6. Ok-
tober 1966 der Vollzug dieses Geset-
zes grundsidtzlich den Kantonen
obliegt. Mit dieser Bestimmung hat
der Gesetzgeber den Kantonen ganz
bewusst eine schwere Biirde von
Obliegenheiten ibertragen, ihnen
gleichzeitig aber auch eine Hilfe zu-
gesichert, die in Artikel 5, Absatz 1
gesetzlich verankert und folgender-
massen umschrieben ist: «Der Bund
unterstiitzt die Kantone bei der Vor-
bereitung und Durchfiihrung der in
ihre Zustandigkeit fallenden Mass-
nahmen und férdert die Zusammen-
arbeit unter ihnen.» Das ist eine klar
umschriebene gesetzliche Pflicht, der
sich das fiir den Kulturgiiterschutz
zustdndige eidgendssische Departe-
ment ohne Beeintrdchtigung seines
Ansehens nicht entziehen kann. So-
weit Vorbereitung und Durchfiih-
rung von Massnahmen zum Schutze
der Kulturgiiter Sache des Bundes
sind, werden sie durch die Bestim-
mung von Artikel 34 des Bundesge-
setzes dem Eidgenossischen Departe-



ment des Innern Ubertragen. Es ist
Sache der unmittelbar Beteiligten,
namlich der Kantone und der Be-
treuer von Kulturgut, dariiber zu be-
finden, ob dieser gesetzlichen Pflicht
Genlige geleistet wird. Wie dem auch
sei, durch eine allseitig engere Zu-
sammenarbeit, bei der die Rollen
sinnvoll verteilt sind, ldsst sich viel
flir die gute Sache des Kulturgiiter-
schutzes tun.

Fiir die Aussprachen dieses Semi-
nars und fiir die Anwendung des
Haager Abkommens vom 14. Mai
1954 schlechthin scheinen mir eine
Klarstellung und eine Richtigstel-
lung unerldsslich zu sein. Die Klar-
stellung bezieht sich auf den Kultur-
gliterschild und seine Bedeutung,
wihrend mit der Richtigstellung eine
unzutreffende Auffassung tiber das
Wesen des Sonderschutzes beseitigt
werden soll. (Schluss in Nr. 1/70)

Graubltnden:
Zehn Millionen
fur den Zivilschutz

Der Bilindner Staatsvoranschlag 1970
rechnet fiir den weiteren Ausbau des
Zivilschutzes mit Gesamtausgaben in
der HoOhe von 10,3 Mio Fr. Davon
werden 4,45 Mio Fr. als Beitridge fur
Anlagen und Einrichtungen der
Schutzorganisation, 1 Mio Fr. fiir Be-
schaffung und Unterhalt des Mate-
rials und weitere 3,5 Mio Fr. als Bei-
trdge fiur private Schutzrdume in
Neubauten und grésseren Umbauten
vorgesehen.

Im Kanton Graubilinden sind im lau-
fenden Jahre bereits Kurse fiir Be-
triebsschutzchefs, Materialkurse und
ein erster Mannschaftskurs durch-
gefiihrt worden. Zudem liegt fir
samtliche zivilschutzpflichtigen Ge-

meinden die von den kantonalen
Zivilschutzstellen ausgearbeitete Ge-
samtplanung vor.

Neuer Ortschef der Zivil-
schutzorganisation Biel

Eduard Schilling, Direktor des Elek-
trizitdatswerkes Biel, hat um seine
Entlassung als Ortschef der Zivil-
schutzorganisation Biel auf den
30. November nachgesucht. Direktor
Schilling hat diese Funktion im Ne-
benamt seit Oktober 1964 ausgelibt
und massgebend am Aufbau der
neuen Organisation mitgewirkt. Der
Gemeinderat hat dem Riucktrittsge-
such unter bester Verdankung der
geleisteten Dienste entsprochen. Zum
neuen Ortschef im Nebenamt wurde
Polizeiinspektor René Barbezat er-
nannt.

Demonstrationsmaterial
fur Zivilschutziibungen

Hans Hamberger AG, 3854 Oberried / Brienzersee

— Brandgranaten

— Elektrontopfe

— Rauchpulver

— Bombeneinschlage

— Signal- und Alarmraketen

Telefon 036 37101

Stellenausschreibung

neu zu besetzen.

Anforderungen:

Bern, 6. Dezember 1969

Infolge Demission ist bei der Stiddtischen Polizeidirektion Bern die Stelle des
Chefs der Abteilung Zivilschutz-Sanitatspolizei

Ausgeglichene Personlichkeit mit Fiihrungs- und Organisationstalent, Eignung zur Leitung
und zum Weiterausbau der Zivilschutzorganisation der Stadt Bern. Kenntnisse im Gebiet des Zivilschutzes so-
wie Offiziersgrad in der Armee erwinscht.

Geboten wird: Besoldung als Abteilungschef im Rahmen der Personal- und Besoldungsordnung der Stadt
Bern, unter Berucksichtigung von Alter und Erfahrung. Interessenten sollten die Voraussetzungen zur Auf-
nahme in die stddtischen Personalkassen erfiillen.

Anmeldungen mit Lebenslauf und Angabe von Referenzen sind mit den erforderlichen Ausweisen bis 15. Ja-
nuar 1970 der Stadtischen Polizeidirektion Bern, Predigergasse 5, 3011 Bern, einzureichen. '

Der stidtische Polizeidirektor: Dr. H. Bratschi

Fir unsere Abteilung bauliche Massnahmen suchen wir zwei gut ausgewiesene

technische Sachbearbeiter

Richtung Eisenbetonbau oder Hochbau

Ihre Aufgaben umfassen die Priifung von Schutzraumprojekten, die Beratung der Bauherrschaften, der Pro-
jektverfasser und der Kontrollorgane der Gemeinden fiir den baulichen Zivilschutz sowie die Kontrolle der
Schutzbauten auf den Baustellen und die Schlussabnahme. Wenn Sie eine Lehre als Bauzeichner abgeschlossen
haben und iiber einige Praxis verfiigen, erfiillen Sie die Voraussetzungen, um sich in unsere Aufgaben einzu-
arbeiten. Die Besoldung richtet sich nach den kantonalen Vorschriften und beriicksichtigt Thre berufliche Er-
fahrung und Ihr Alter. Eintritt auf 1. Januar 1970 oder nach Uebereinkunft. Setzen Sie sich bitte mit uns tele-
fonisch oder schriftlich in Verbindung.
Amt fiir Zivilschutz des Kantons Ziirich,

Sonneggstrasse 51, 8006 Ziirich. Telefon 051 34 7577

385



	Die völkerrechtlichen und landesrechtlichen Grundlagen des Kulturgüterschutzes : Übersicht über die Obliegenheiten. Teil 1

